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Tiefbau, Elektro- und Wasserinstallation, 
sonstige Bauarbeiten und Installation -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUNDSCHREIBEN AN DIE KUNDEN 30 MÄRZ 2020 



Laut Dringlichkeitsverordnung Nr. 15/2020 vom 28.03.2020 des Landeshauptmannes der Prov. 
Bozen können folgende Unternehmen wieder auf Baustellen arbeiten: 
 
TIEFBAU 
42.11.00 Bau von Straßen, Autobahnen und Flugzeuglandebahnen 
42.12.00 Bau von Bahnverkehrsstrecken 
42.13.00 Brücken und Tunnelbau 
42.21.00 Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagen 
42.22.00 Kabelnetzleitungsbau 
AUSGENOMMEN SIND FOLGENDE TÄTIGKEITEN DES TIEFBAUES 
42.91.00 Wasserbau 
42.99.01 Parzellierung des Landes in Zusammenhang mit der Urbanistik 
42.99.09 Sonstige Tätigkeiten des Tiefbaues 
43.11.00 Abbrucharbeiten 
43.12.00 Vorbereitende Baustellenarbeiten und Erdbewegungsarbeiten 
43.13.00 Test- und Suchbohrungen 
 
ELEKTROINSTALLATION 
43.21.01 Installation von elektrischen Anlagen in Gebäuden oder anderen Baukonstruktionen 

(einschließlich Instandhaltung und Reparatur) 
43.21.02 Installation von elektrischen Anlagen (einschließlich Instandhaltung und Reparatur) 
43.21.03 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen, von elektrischen Signalvorrichtungen 

und der Pistenbeleuchtung auf Flughäfen (einschließlich Instandhaltung und 
Reparatur) 

 
GAS-, WASSER-, HEIZUNGS- SOWIE LÜFTUNGS- UND KLIMAINSTALLATION 
43.22.01 Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation (einschließlich 

Instandhaltung und Reparatur) 
43.22.02 Gasinstallation (einschließlich Instandhaltung und Reparatur) 
43.22.03 Installation von Brandlöschanlagen (einschließlich von integrierten Anlagen, 

Installation und Reparatur) 
43.22.04 Installation von Wasseraufbereitungsanlagen für Schwimmbäder (einschließlich 

Installation und Reparatur) 
43.22.05 Installation von Gartenbewässerungsanlagen (einschließlich Instandhaltung und 

Reparatur)  
 
Die Tätigkeiten in der oben angeführten Liste, ausgenommen jene Tätigkeiten, welche in rot 
gekennzeichnet wurden, können wieder durchgeführt werden unter folgenden Voraussetzungen: 
 

a) Auf der gesamten Baustelle dürfen gleichzeitig maximal 5 Mitarbeiter arbeiten, zuzüglich 
zu Technikern, Planern und Lieferanten; 

b) Jeder Mitarbeiter muss mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet sein; 
 


